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1. BESOLDUNG 
 
 
a) Übungssold: 
 
Kader:      Fr.      40.00 pro Übung 
Mannschaft:      Fr.      20.00 pro Übung 
Zusatzübungen:     Fr.      20.00 pro Übung 
Atemschutz      Fr.      30.00 pro Übung 
 
b) Einsatzsold: 
Für alle einsatzleistenden Angehörigen der Feuerwehr werden die Einsätze von der 
ersten Stunde an entschädigt. Der Stundenansatz beträgt: 
 
Für die 1. Stunde     Fr.      50.00 
Jede weitere Stunde    Fr.      20.00 
Fehlalarm via Pager    Fr.      50.00 pro Einsatz 
 
c) Pikettdienst 
Pro Pagerträger und Jahr    Fr.     365.00 
Pro Wochenendpikett    Fr.     100.00 
 
d) Kursentschädigung, Grossübungen 
Kurs ganzer Tag     Fr.      250.00 
Kurs halber Tag     Fr.      125.00 
Grossübung ganzer Tag    Fr.      250.00 
Grossübung halber Tag    Fr.      125.00 
 
e) Fahrspesen 
Die Fahrspesen werden jährlich vom Gemeinderat festgelegt. Sie werden nur für 
Dienstfahrten ausserhalb vom Gemeindegebiet ausbezahlt. 
 
f) Kommissionssitzungen 
Die Sitzungsgelder werden jährlich vom Gemeinderat festgelegt. 
 
g) Stundensatz 
Der Stundensatz wird jährlich vom Gemeinderat festgelegt. Folgende Leistungen 
werden mit diesem Ansatz entschädigt: 
 

• Übungsvorbereitungen 

• Wartung und Unterhalt der Fahrzeuge und der Feuerwehrhalle 

• Pflege Feis 

• Beschaffungswesen 

• Administrative Vorbereitung der verschiedenen Sitzungen 
  



 

 

 
2. JAHRESENTSCHÄDIGUNGEN 
 
Für die Bereitschaft und als Grundlohn für die übertragene Verantwortung für die Si-
cherheit sämtlicher Bewohner der Talschaft Samnaun und sämtlicher Verkehrsteil-
nehmer auf der Verbindungsstrasse von der Abzweigung Samnaun Vinadi bis Sam-
naun Dorf und für die Erbringung von sämtlichen technischen Hilfeleistungen auf Ge-
meindegebiet inklusive Sicherung sämtlicher Vermögenswerte, Immobilien privater 
und öffentlicher Hand sowie allgemeine private und öffentliche Infrastrukturbauten in 
der Talschaft Samnaun werden folgende Pauschalentschädigungen ausbezahlt:  
 
Kommandant:     Fr. 5’500.00 
Vize-Kommandant:     Fr. 5’000.00 
Fourier      Fr. 4’500.00 
 
Mit diesen Entschädigungen sind folgende Leistungen abgegolten: 
 

• Rekrutierung Adf und Kader / Bestandessicherung 

• Organisation Weiterbildung und Kurswesen 

• Beitragswesen GVG 

• Entwicklung und Organisation der Feuerwehr Samnaun 

• Öffentliche Delegationen, Jahreshauptversammlung Spiss und Pfunds, Beer-
digungen usw. 

• Besprechungen zwischen dem Kommandanten, Stellvertreter und Fourier 

• Protokollführung 

• Materialkontrollen 

• Pflege Webmembers 

• Abrechnungen Sold und Entschädigungen 

• Vorbereitung Anschaffungen 

• Vorbereitung geplante Einsätze und soweit möglich an Nutzer weiterverrech-
nen 

• Besprechungen mit Partnerorganisationen 
 
 
 
3. BUSSEN 
 
1 versäumte Übung     Fr.      40.00 
2 versäumte Übungen    Fr.      80.00 
3 versäumte Übungen    Fr.    140.00 
4 versäumte Übungen    Fr.    220.00 
5 versäumte Übungen    Fr.    350.00 
6 versäumte Übungen    Fr.    500.00 
7 versäumte Übungen    Fr.    650.00 
8 versäumte Übungen    Fr.    800.00 
 
Pflichtersatzabgabe für Ortsabwesende  Fr.    250.00 
 
Pflichtersatzabgabe     Fr.    600.00 
(bei Ausschluss aus Feuerwehr) 
 



Genehmigt vom Gemeinderat am 25. Januar 2023 

Daniel Högger 
Gemeinderatspräsident 

Thomas Jenal 
Gemeinderatsvizepräsident 




